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I . Abschnitt .

Der Übersetzungsgedanke .
A . Programm . § 1 .

1 . Die nachfolgende Untersuchung hat eine doppelte Aufgabe:
Sie soll sich einmal mit den Übersetzungsvorgängen des Mittel¬
alters beschäftigen . Sie bringt insofern einen Beitrag zu der
Methodenlehre der Geschichtswissenschaft , und zwar zu einem
Teil , dessen Ausbildung erst Aufgabe der Zukunft ist , zu der
Übersetzungslehre . Diese Lehre ist nicht nur für den
Rechtshistoriker wichtig , sondern für jeden Historiker des
Mittelalters , und auch , wenn schon abgeschwächt , für den Philo¬
logen . Die Untersuchung soll ferner zwei sachliche Probleme
klären , bei denen die Übersetzungsprobleme besonders wichtig
sind , das friesische Textproblem und die Ständekontroverse .

Meine Untersuchung kann keine vollständige Theorie der
Übersetzungsvorgänge bieten . Die Ausgestaltung einer Theorie
fordert die Vorbildung des Historikers und des Philologen ;
sie übersteigt das, was ein Rechtshistoriker leisten kann . Des¬
halb muß ich mich in diesem Abschnitt mit Anregungen be¬
gnügen . Was aber der Rechtshistoriker kann und soll , dem die
Wichtigkeit dieser Probleme bei seinen Arbeiten vor Augen
tritt , das ist der Hinweis auf die Notwendigkeit einer Über¬
setzungslehre durch den Beitrag von konkreten Beispielen ihrer
Verwertung . Meine Studien haben mich immer wieder dazu
geführt , mich mit der Übersetzungslehre zu beschäftigen . Diese
Ausführungen sind in meinen verschiedenen Schriften zerstreut
und sollen jetzt zusammengefaßt werden 1) - Außerdem will ich

*) Schon in meinen »Gemeinfreien «, 1900 , habe ich die Bedeutung des
Übersetzungsgedankens betont (S . 59 ff.) , die wichtigsten Folgerungen ge¬
zogen und zum Aufbau meiner Ständelehre verwendet . Weitere Ausführungen
finden sich namentlich in meiner »Dienstmannschaft « S . 125 ff. , im »Hant -

Heck , Übersetzungsprobleme . 1



2 Abschnitt 1 . Der Übersetzungsgedanke .

die beiden wichtigsten Funktionen der Übersetzungslehre , ihre
Verwendung für die Quellenkritik und ihre Tragweite für die
Institutsgeschichte an zwei Problemen darlegen . Die erste Funk¬
tion soll an der Streitfrage über das Verhältnis des Lateintextes
der gemeinfriesischen Rechtsquellen zu den friesischen Texten
erörtert werden , die zweite Funktion an der viel besprochenen
Streitfrage über die Stände der karolingischen Volksrechte . Bei
dieser Erörterung werde ich auch zu den Einwendungen
Stellung nehmen , welche v . Schwerin *) und Konrad Beyerle

*

2)
gegen meine sachliche Deutung sowie gegen meine Über¬
setzungslehre und ihre Anwendung erhoben haben .

2 . Die Notwendigkeit der Übersetzungslehre ergibt sich aus
dem Zwiespalt, der in dem frühen Mittelalter auf deutschsprach¬
lichem Gebiet zwischen der deutschen Sprache des Rechtslebens
und der lateinischen Urkundensprache bestanden hat . Die
rechtsbildenden Elemente haben deutsch gesprochen und ihre
Normen einschließlich der Geschäftsnormen in deutscher
Sprache geformt . Aber die Festlegung für die Dauerwirkung
erfolgte in lateinischen Urkunden . Daraus folgt notwendig , daß
diese Urkunden insoweit durch Übersetzung aus dem Deut¬
schen entstanden sind 3) . Die Einsicht , daß ein Übersetzungs¬
vorgang stattgefunden hat , ist so naheliegend , daß sie beinahe
selbstverständlich ist . Und diese Erkenntnis ist auch in der
geschichtlichen Literatur schon früher nicht übersehen und
auch , allerdings mehr gelegentlich , verwertet worden . Aber mit
der Einsicht oder der Zustimmung zu dieser Einsicht ist es
noch lange nicht getan . Es ist vielmehr notwendig , daß wir
uns die verschiedenen Folgen veranschaulichen , welche dieser
Zwiespalt für das Rechtsleben , für die Entstehung der Rechts¬
quellen , aber auch für ihre Anwendung ergeben hat . Dies ist

gemal « S . 31 ff., in den »Pfleghafte « S . 198 , 99 und in der »Lex Fris .«
S . 6 ff.

*) Deutsche Literaturzeitung 1928 , S . 1023 ff. (Besprechung meiner Stan¬
desgliederung ) und Ztschr . 1929 , S. 481 ff. (Besprechung meiner Lex Frisio -
num).

2) Ztschr . 1928 , S . 491 ff. (Besprechung meiner Standesgliederung ) .3) Dies gilt auch für die Urkunden der königlichen Kanzlei . Auch bei
ihnen kann sich die Anwendung der Übersetzungslehre , die Stellung der
Übersetzungsfrage als wertvoll erweisen . Ein Beispiel bietet das viel er¬
örterte Würzburger Privileg von 1168 mit seiner Bargildenstelle , auf das
ich später eingehen werde . Vgl . § 52 , N . VI.
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